
Tag der 
Menschenrechte

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“

Mit diesen Worten beginnt die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. Diese besteht aus 30 Artikeln, die die 
grundlegenden Ansichten über die Rechte, die jedem 
Menschen zustehen, ohne irgendeinen Unterschied, etwa 
nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer und sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder 
sonstigem Stand und unabhängig davon, in welchem 
rechtlichen Verhältnis er zu dem Land steht, in dem er 
sich gerade aufhält.
Die Erklärung der Menschenrechte durch die Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen ist eine direkte Reaktion 
auf die Verheerung des 2. Weltkriegs, in dem die „Nich-
tanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu 
Akten der Barbarei geführt haben“.
In klaren und einfachen Worten hat die Generalversamm-
lung am 10. Dezember 1948 im Palais de Chaillot in Paris 
Grundrechte genehmigt und verkündet, auf die jeder glei-

chermaßen Anspruch hat. Bei der vorhergehenden Abstimmung lautete 
das Ergebnis 48:0 für die Erklärung, Vertreter der Länder, UdSSR, Sau-
di-Arabien und Südafrika, enthielten sich. Grundlagen der Gesetze sind 
die Charta der Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte aus dem Jahr 1948. Seitdem haben die Vereinten Nati-
onen den Menschenrechtskatalog schrittweise erweitert und spezifische 
Standards für Frauen, Kinder, Behinderte, Minderheiten, Wanderarbeiter 
und andere Gruppen eingeführt.



D i e  3 0  A r t i k e l 
der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen vom 10.12.1948 In Kurzfassung:

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Jeder Mensch hat Anspruch auf die hier verkündeten Rechte und Freiheiten.
Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.
Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen verboten.
Niemand darf der Folter oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden.
Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz.
Niemand darf willkürlich festgenommen oder des Landes verwiesen werden.
Jeder Mensch hat Anspruch auf ein Verfahren vor einem unabhängigen Gericht.
Jeder Mensch ist solange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld gemäß dem Gesetz 
nachgewiesen ist.

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben oder auf seine Ehre und sei-
nen Ruf ausgesetzt werden.
Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit.

Jeder Mensch hat das Recht auf Asyl.
Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Staatsangehörigkeit.

Jeder Mensch hat das Recht eine Ehe zu schließen und eine Familie zu 
gründen.
Jeder Mensch hat ein Recht auf Eigentum.
Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religi-
onsfreiheit.
Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Jeder Mensch hat das Recht auf Versammlungsfreiheit.
Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; 
dieser Wille kommt durch Wahlen zum Ausdruck.
Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit.
Jeder Mensch hat ein Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl sowie auf Schutz gegen Arbeitslo-
sigkeit.
Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit.
Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die Gesundheit und Wohlbefinden ge-
währleistet.
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung, Erziehung und Unterricht.
Jeder Mensch hat das Recht am kulturellen Leben frei teilzunehmen.
Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die Grund-
rechte voll verwirklicht werden können.
Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft.
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf gegen ihren Sinn ausgelegt werden.
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